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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Selbstversicherung in der Krankenversicherung Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) bis (2a) … § 16. (1) bis (2a) … 
(2b) Abweichend von Abs. 1 können sich Personen, die einen nahen 

Angehörigen oder eine nahe Angehörige nach § 123 Abs. 7b mit Anspruch auf 
Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes 
unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer Arbeitskraft im Inland pflegen, auf 
Antrag bei sozialer Schutzbedürftigkeit selbstversichern, sofern sie nicht in der 
Krankenversicherung pflichtversichert und nicht anspruchsberechtigte Angehörige 
einer in der Krankenversicherung pflichtversicherten Person sind. Die im Abs. 3 
Z 2 genannte Frist von 60 Kalendermonaten ist nicht anzuwenden. 

(2b) Abweichend von Abs. 1 können sich Personen, die einen nahen 
Angehörigen oder eine nahe Angehörige nach § 123 Abs. 7a mit Anspruch auf 
Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes 
unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer Arbeitskraft im Inland pflegen, auf 
Antrag bei sozialer Schutzbedürftigkeit selbstversichern, sofern sie nicht in der 
Krankenversicherung pflichtversichert und nicht anspruchsberechtigte Angehörige 
einer in der Krankenversicherung pflichtversicherten Person sind. Die im Abs. 3 
Z 2 genannte Frist von 60 Kalendermonaten ist nicht anzuwenden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
Zusatzbeitrag für Angehörige Zusatzbeitrag für Angehörige 

§ 51d. (1) und (2) … § 51d. (1) und (2) … 
(3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben (3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben 

 1. für Personen nach § 123 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 4 und 7b;  1. für Personen nach § 123 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 4 und 7a; 
 2.  und 3. …  2.  und 3. … 

(4) … (4) … 
Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 

Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld 
Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 

Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld 
§ 90. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 

ausgenommen ein Anspruch auf Teilpension nach § 254 Abs. 6, auf Teilpension 
nach § 4a APG oder auf Alterspension (Knappschaftsalterspension), mit einem 
Anspruch auf Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die 
weitere Dauer des Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das 
Ruhen des Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der 

§ 90. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 
ausgenommen ein Anspruch auf Anteilspension, auf Teilpension nach § 4a APG 
oder auf Alterspension (Knappschaftsalterspension), mit einem Anspruch auf 
Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die weitere Dauer des 
Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das Ruhen des 
Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der Verwirkung 
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Verwirkung (§ 88 Abs. 1) oder Versagung (§ 142) des Krankengeldanspruches die 
Pension anfällt oder wieder auflebt. 

(§ 88 Abs. 1) oder Versagung (§ 142) des Krankengeldanspruches die Pension 
anfällt oder wieder auflebt. 

Jahresausgleich bei Anspruch auf Teilpension Jahresausgleich bei Anspruch auf Anteilspension 
§ 92. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Teilpension nach § 254 

Abs. 6, so ist deren Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten 
Kalenderjahres erzielten Erwerbseinkommens - nach den in Betracht kommenden 
Bestimmungen über die Teilpension - von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der 
(die) Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Teilpension 
nach § 254 Abs. 6 bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. 
Als monatlich erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche 
Erwerbseinkommen aus jenen Kalendermonaten, in denen Teilpensionsanspruch 
bestand. 

§ 92. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Anteilspension, so ist 
deren Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres 
erzielten Erwerbseinkommens - nach den in Betracht kommenden Bestimmungen 
über die Anteilspension - von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der (die) 
Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Anteilspension 
bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. Als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen 
aus jenen Kalendermonaten, in denen Anteilspensionsanspruch bestand. 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 103 Abs. 1 Z 4). 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 103 Abs. 1 Z 4). 

Anspruchsberechtigung für Angehörige. Anspruchsberechtigung für Angehörige. 
§ 123. (1) bis (6) … § 123. (1) bis (6) … 
(7) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, 

Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der 
Enkel oder der Geschwister des (der) Versicherten, die seit mindestens zehn 
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit 
unentgeltlich den Haushalt führt, wenn ein/eine im gemeinsamen Haushalt 
lebender/lebende arbeitsfähiger/arbeitsfähige Ehegatte/Ehegattin oder 
eingetragener Partner/eingetragene Partnerin nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehöriger 
aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein. 

(7) Als Angehörige/r gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, 
Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der 
Enkel oder der Geschwister des/der Versicherten oder eine mit dem/der 
Versicherten nicht verwandte Person, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt und  

  a) sich der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt 
lebender Kinder nach Abs. 4 erster Satz widmet, oder 

  b) seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
 wenn ein/e im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r 

Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene/r Partner/in nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
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geltende Person nicht mehr in der Lage ist, sich der Kindererziehung zu widmen 
(lit. a) oder den Haushalt zu führen (lit. b). Angehörige/r aus diesen Gründen (lit. a 
und b) kann nur eine einzige Person sein. 

(7a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht verwandte 
Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt 
und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn eine/ein im 
gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r Ehegattin/Ehegatte oder 
eingetragene/r Partnerin/Partner nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r 
aus diesem Grund (Abs. 7 und 7a) kann nur eine einzige Person sein. 

(7a) Aufgehoben. 

(7b) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des 
Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der 
Landespflegegeldgesetze unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige 
gelten die/der Ehegattin/Ehegatte, eingetragene/r Partnerin/Partner und Personen, 
die mit der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad 
der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und 
Pflegekinder, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie Angehörige nach Abs. 7a. 

(7a) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des 
Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der 
Landespflegegeldgesetze unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige 
gelten die/der Ehegattin/Ehegatte, eingetragene/r Partnerin/Partner und Personen, 
die mit der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad 
der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und 
Pflegekinder, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie die übrigen Angehörigen nach 
Abs. 7. 

(8) ... (8) ... 
(9) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 7, 7a, 7b und 8 genannte Person gilt nur als 

Angehöriger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die 
(9) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 7, 7a, und 8 genannte Person gilt nur als 

Angehöriger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die 
 a) bis f) …  a) bis f) … 

(10) Eine im Abs. 2 und 4 sowie Abs. 7, 7a, 7b und 8 genannte Person gilt 
nicht als Angehöriger, wenn sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, 
würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den Bestimmungen dieses oder eines 
anderen Bundesgesetzes die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung 
begründet, oder eine Pension auf Grund dieser Erwerbstätigkeit bezieht; dies gilt 
entsprechend für eine Beschäftigung bei einer internationalen Organisation und 
den Bezug einer Pension auf Grund dieser Beschäftigung. 

(10) Eine im Abs. 2 und 4 sowie Abs. 7, 7a, und 8 genannte Person gilt nicht 
als Angehöriger, wenn sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie 
im Inland ausgeübt werden, nach den Bestimmungen dieses oder eines anderen 
Bundesgesetzes die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung begründet, 
oder eine Pension auf Grund dieser Erwerbstätigkeit bezieht; dies gilt entsprechend 
für eine Beschäftigung bei einer internationalen Organisation und den Bezug einer 
Pension auf Grund dieser Beschäftigung. 

(11) … (11) … 
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Invaliditätsrente Invaliditätspension 

§ 254. (1) bis (5) … § 254. (1) bis (5) … 
(6) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Invaliditätspension hat, in einem 

Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 91), das den Betrag gemäß § 5 Abs. 2 
übersteigt, so wandelt sich der Anspruch auf die gemäß § 261 ermittelte Pension 
für diesen Kalendermonat in einen Anspruch auf Teilpension. 

(6) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Invaliditätspension hat, in einem 
Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 91), das den Betrag gemäß § 5 Abs. 2 
übersteigt, so wandelt sich der Anspruch auf die gemäß § 261 ermittelte Pension 
für diesen Kalendermonat in einen Anspruch auf Anteilspension. 

(7) Die Höhe der Teilpension wird wie folgt ermittelt: (7) Die Höhe der Anteilspension wird wie folgt ermittelt: 
 1. …  1. … 
 2. Die Teilpension gebührt in Höhe der gemäß § 261 ohne den besonderen 

Steigerungsbetrag (§ 248) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € (Anm. 1) nicht übersteigt; andernfalls ist die 
gemäß § 261 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 248) ermittelte 
Pension um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 2. Die Anteilspension gebührt in Höhe der gemäß § 261 ohne den besonderen 
Steigerungsbetrag (§ 248) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € (Anm. 1) nicht übersteigt; andernfalls ist die 
gemäß § 261 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 248) ermittelte 
Pension um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 3.  und 4. …  3.  und 4. … 
(8) Der Prozentsatz der Teilpension gemäß Abs. 7 ist erstmalig auf Grund des 

Pensionsantrages festzustellen. Neufeststellungen dieses Prozentsatzes erfolgen 
sodann 

(8) Der Prozentsatz der Anteilspension gemäß Abs. 7 ist erstmalig auf Grund 
des Pensionsantrages festzustellen. Neufeststellungen dieses Prozentsatzes 
erfolgen sodann 

 1.  bis 3. …  1.  bis 3. … 
Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Geltendmachung des 

Anspruches 
Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Geltendmachung des 

Anspruches 
§ 261c. (1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte, die die 

Alterspension nach § 253 Abs. 1 nicht schon mit der Erreichung des 
Regelpensionsalters, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmäßig zuerkannter 
Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung – 
ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes – besteht oder 
bestand. Für je zwölf Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension 
gebührt frühestens ab dem Zeitpunkt der Erfüllung der Wartezeit (§ 236) eine 
Erhöhung um 5,1% der nach § 261 errechneten Leistung. Bleibt ein Rest von 
weniger als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Erhöhung für jeden 
Restmonat ein Zwölftel von 5,1%. Die so erhöhte Leistung, mit Ausnahme eines 
besonderen Steigerungsbetrages, darf höchstens 94,28% der höchsten zur 
Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 241) 
betragen. 

§ 261c. (1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte, die die 
Alterspension nach § 253 Abs. 1 nicht schon mit der Erreichung des 
Regelpensionsalters, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmäßig zuerkannter 
Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung – 
ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes sowie Teilpension 
nach § 4a APG – besteht oder bestand. Für je zwölf Monate der späteren 
Inanspruchnahme der Alterspension gebührt frühestens ab dem Zeitpunkt der 
Erfüllung der Wartezeit (§ 236) eine Erhöhung um 5,1% der nach § 261 
errechneten Leistung. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so beträgt 
das Ausmaß der Erhöhung für jeden Restmonat ein Zwölftel von 5,1%. Die so 
erhöhte Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages, darf 
höchstens 94,28% der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 241) betragen. 
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Sitzungen Sitzungen 

§ 435. (1) … § 435. (1) … 
(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 

akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. Für stimmberechtigte Sitzungsteilnehmer/innen ist die Videoteilnahme 
zulässig, sofern sie an Sitzungen der Verwaltungskörper 

(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 
akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. 

 1. der Versicherungsträger in den Räumlichkeiten des jeweiligen 
Versicherungsträgers, 

 

 2. des Dachverbandes in den Räumlichkeiten eines Versicherungsträgers  
über eine dort eingerichtete Schnittstelle erfolgt. 

 
 

Pensionsanpassung 2026 Pensionsanpassung 2026 
§ 814. (1) … § 814. (1) … 
(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 

Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 299a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 
Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 299a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 
Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

 1.  …  1.  … 
 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 

Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat. 
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Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
 Schlussbestimmungen 

 § 819. (1) Die §§ 16 Abs. 2b, 51d Abs. 3 Z 1, 90 erster Satz, 92 samt 
Überschrift, 123 Abs. 7, 7a, 9 und 10, 254 Überschrift, Abs. 6, Abs. 7 erster Satz 
und Z 2 sowie Abs. 8 erster Satz, 261c Abs. 1 erster Satz, 435 Abs. 1a und 814 
Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit 
1. Jänner 2026 in Kraft. 

 (2) § 123 Abs. 7a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2009 tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.“ 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
Jahresausgleich bei Anspruch auf Teilpension Jahresausgleich bei Anspruch auf Anteilspension 

§ 61. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Teilpension, so ist deren 
Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres erzielten 
Erwerbseinkommens – nach den in Betracht kommenden Bestimmungen über die 
Teilpension – von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der (die) 
Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Teilpension 
bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. Als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen 
aus jenen Kalendermonaten, in denen Teilpensionsanspruch bestand. 

§ 61. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Anteilspension, so ist 
deren Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres 
erzielten Erwerbseinkommens – nach den in Betracht kommenden Bestimmungen 
über die Anteilspension – von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der (die) 
Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Anteilspension 
bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. Als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen 
aus jenen Kalendermonaten, in denen Anteilspensionsanspruch bestand. 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 71 Abs. 1 Z 5). 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 71 Abs. 1 Z 5). 
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Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 

Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld aus der 
Allgemeinen Sozialversicherung 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 
Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld aus der 

Allgemeinen Sozialversicherung 
§ 61a. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 

ausgenommen ein Anspruch auf Teilpension oder auf Alterspension, mit einem 
Anspruch auf Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die 
weitere Dauer des Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das 
Ruhen des Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der 
Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder 
Versagung (§ 142 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) des 
Krankengeldanspruches die Pension anfällt oder wieder auflebt. 

§ 61a. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 
ausgenommen ein Anspruch auf Anteilspension oder auf Alterspension, mit einem 
Anspruch auf Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die 
weitere Dauer des Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das 
Ruhen des Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der 
Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder 
Versagung (§ 142 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) des 
Krankengeldanspruches die Pension anfällt oder wieder auflebt. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige Anspruchsberechtigung für Angehörige 
§ 83. (1) bis (7) … § 83. (1) bis (7) … 
(8) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht verwandte 

Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt 
und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn eine/ein im 
gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r Ehegattin /Ehegatte oder 
eingetragene Partnerin/eingetragener Partner nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r 
aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein. 

(8) Als Angehörige/r gilt auch eine mit dem/der Versicherten nicht verwandte 
Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt 
und 

  a) sich der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt 
lebender Kinder nach Abs. 4 erster Satz widmet, oder 

  b) seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
 wenn ein/e im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r 

Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene/r Partner/in nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, sich der Kindererziehung zu widmen 
(lit. a) oder den Haushalt zu führen (lit. b). Angehörige/r aus diesen Gründen (lit. a 
und b) kann nur eine einzige Person sein. 

(8a) bis (10) … (8a) bis (10) … 
Erwerbsunfähigkeitspension Erwerbsunfähigkeitspension 

§ 132. (1) bis (3) … § 132. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat, in 

einem Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 60), das den Betrag gemäß § 5 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes übersteigt, so wandelt sich 
der Anspruch auf die gemäß § 139 ermittelte Pension für diesen Kalendermonat in 
einen Anspruch auf Teilpension. 

(5) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat, in 
einem Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 60), das den Betrag gemäß § 5 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes übersteigt, so wandelt sich 
der Anspruch auf die gemäß § 139 ermittelte Pension für diesen Kalendermonat in 
einen Anspruch auf Anteilspension. 

(6) Die Höhe der Teilpension wird wie folgt ermittelt: (6) Die Höhe der Anteilspension wird wie folgt ermittelt: 
 1. …  1. … 
 2. Die Teilpension gebührt in Höhe der gemäß § 139 ohne den besonderen 

Steigerungsbetrag (§ 141) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € nicht übersteigt; andernfalls ist die gemäß 
§ 139 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 141) ermittelte Pension 
um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 2. Die Anteilspension gebührt in Höhe der gemäß § 139 ohne den besonderen 
Steigerungsbetrag (§ 141) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € nicht übersteigt; andernfalls ist die gemäß 
§ 139 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 141) ermittelte Pension 
um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 3.  und 4. …  3.  und 4. … 
An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachten Beträge. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachten Beträge. 

(7) Der Prozentsatz der Teilpension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des 
Pensionsantrages festzustellen, Neufeststellungen dieses Prozentsatzes erfolgen 
sodann 

(7) Der Prozentsatz der Anteilspension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund 
des Pensionsantrages festzustellen, Neufeststellungen dieses Prozentsatzes 
erfolgen sodann 

 1.  bis 3. …  1.  bis 3. … 
Pensionsanpassung 2026 Pensionsanpassung 2026 

§ 421. (1) … § 421. (1) … 
(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 

Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 156a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 156a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 



  9 von 17 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

 1. …  1. … 
 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 

Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 423. Die §§ 61 samt Überschrift, 61a erster Satz, 83 Abs. 8, 132 Abs. 5, 
Abs. 6 erster Satz und Z 2 sowie Abs. 7 und 421 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
Jahresausgleich bei Anspruch auf Teilpension Jahresausgleich bei Anspruch auf Anteilspension 

§ 57. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Teilpension, so ist deren 
Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres erzielten 
Erwerbseinkommens – nach den in Betracht kommenden Bestimmungen über die 
Teilpension – von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der (die) 
Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Teilpension 
bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. Als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen 
aus jenen Kalendermonaten, in denen Teilpensionsanspruch bestand. 

§ 57. (1) Besteht in einem Kalenderjahr Anspruch auf Anteilspension, so ist 
deren Höhe unter Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres 
erzielten Erwerbseinkommens – nach den in Betracht kommenden Bestimmungen 
über die Anteilspension – von Amts wegen neu zu ermitteln, wenn der (die) 
Pensionsberechtigte in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Anteilspension 
bestand, ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen erzielte. Als monatlich 
erzieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen 
aus jenen Kalendermonaten, in denen Anteilspensionsanspruch bestand. 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Teilpension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 67 Abs. 1 Z 5). 

(2) Ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension höher als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag dem (der) Pensionsberechtigten zu 
erstatten; ist die gemäß Abs. 1 ermittelte Anteilspension niedriger als die bereits 
ausgezahlte, so ist der Unterschiedsbetrag aufzurechnen (§ 67 Abs. 1 Z 5). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 

Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld aus der 
Allgemeinen Sozialversicherung 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches aus eigener 
Pensionsversicherung mit einem Anspruch auf Krankengeld aus der 

Allgemeinen Sozialversicherung 
§ 57a. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 

ausgenommen ein Anspruch auf Teilpension oder auf Alterspension, mit einem 
Anspruch auf Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die 
weitere Dauer des Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das 
Ruhen des Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der 
Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder 
Versagung (§ 142 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) des 
Krankengeldanspruches die Pension anfällt oder wieder auflebt. 

§ 57a. Trifft ein Pensionsanspruch aus eigener Pensionsversicherung, 
ausgenommen ein Anspruch auf Anteilspension oder auf Alterspension, mit einem 
Anspruch auf Krankengeld zusammen, so ruht der Pensionsanspruch für die 
weitere Dauer des Krankengeldanspruches mit dem Betrag des Krankengeldes. Das 
Ruhen des Pensionsanspruches tritt auch dann ein, wenn während der Dauer der 
Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder 
Versagung (§ 142 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) des 
Krankengeldanspruches die Pension anfällt oder wieder auflebt. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige Anspruchsberechtigung für Angehörige 
§ 78. (1) bis (6) … § 78. (1) bis (6) … 
(6a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht verwandte 

Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt 
und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn eine/ein im 
gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r Ehegattin/Ehegatte oder 
eingetragene/r Partner/Partnerin nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r 
aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein. 

(6a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit dem/der Versicherten nicht verwandte 
Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt 
und 

  a) sich der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt 
lebender Kinder nach Abs. 4 erster Satz widmet, oder 

  b) seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
 wenn ein/e im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r 

Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene/r Partner/in nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, sich der Kindererziehung zu widmen 
(lit. a) oder den Haushalt zu führen (lit. b). Angehörige/r aus diesen Gründen (lit. a 
und b) kann nur eine einzige Person sein. 

(6b) bis (10) … (6b) bis (10) … 
Erwerbsunfähigkeitspension Erwerbsunfähigkeitspension 

§ 123. (1) bis (4) … § 123. (1) bis (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat, in 

einem Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 56), das den Betrag gemäß § 5 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes übersteigt, so wandelt sich 
der Anspruch auf die gemäß § 130 ermittelte Pension für diesen Kalendermonat in 
einen Anspruch auf Teilpension. 

(5) Bezieht eine Person, die Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hat, in 
einem Kalendermonat ein Erwerbseinkommen (§ 56), das den Betrag gemäß § 5 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes übersteigt, so wandelt sich 
der Anspruch auf die gemäß § 130 ermittelte Pension für diesen Kalendermonat in 
einen Anspruch auf Anteilspension. 

(6) Die Höhe der Teilpension wird wie folgt ermittelt: (6) Die Höhe der Anteilspension wird wie folgt ermittelt: 
 1. …  1. … 
 2. Die Teilpension gebührt in Höhe der gemäß § 130 ohne den besonderen 

Steigerungsbetrag (§ 132) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € (Anm. 1) nicht übersteigt; andernfalls ist die 
gemäß § 130 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 132) ermittelte 
Pension um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 2. Die Anteilspension gebührt in Höhe der gemäß § 130 ohne den besonderen 
Steigerungsbetrag (§ 132) ermittelten Pension, wenn das 
Gesamteinkommen 897,58 € (Anm. 1) nicht übersteigt; andernfalls ist die 
gemäß § 130 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 132) ermittelte 
Pension um einen Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

 3.  und 4. …  3.  und 4. … 
dieser Gesamteinkommensteile anzurechnen. dieser Gesamteinkommensteile anzurechnen. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachten Beträge. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachten Beträge. 

(7) Der Prozentsatz der Teilpension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des 
Pensionsantrages festzustellen. Neufeststellungen dieses Prozentsatzes erfolgen 
sodann 

(7) Der Prozentsatz der Anteilspension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund 
des Pensionsantrages festzustellen. Neufeststellungen dieses Prozentsatzes 
erfolgen sodann 

 1.  bis 3. …  1.  bis 3. … 
Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 

§ 337. (1) … § 337. (1) … 
(1a) Wird die für die Umwandlung eines Anspruches auf 

Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes, § 132 Abs. 5 
GSVG) oder auf Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Knappschaftsvollpension 
(§§ 254 Abs. 6, 271 Abs. 3 und 279 Abs. 2 ASVG) in eine Teilpension 
maßgebliche Einkommensgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG ausschließlich durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 (§ 20c des Bewertungsgesetzes 1955) erreicht oder 
überschritten, so unterbleibt die Umwandlung in eine Teilpension, solange nicht 
eine flächenmäßige Vergrößerung (Abs. 1 vorletzter und letzter Satz) der am 
31. März 2018 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

(1a) Wird die für die Umwandlung eines Anspruches auf 
Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes, § 132 Abs. 5 
GSVG) oder auf Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Knappschaftsvollpension 
(§§ 254 Abs. 6, 271 Abs. 3 und 279 Abs. 2 ASVG) in eine Anteilspension 
maßgebliche Einkommensgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG ausschließlich durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 (§ 20c des Bewertungsgesetzes 1955) erreicht oder 
überschritten, so unterbleibt die Umwandlung in eine Anteilspension, solange nicht 
eine flächenmäßige Vergrößerung (Abs. 1 vorletzter und letzter Satz) der am 
31. März 2018 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) … (2) … 

Pensionsanpassung 2026 Pensionsanpassung 2026 
§ 416. (1) … § 416. (1) … 
(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 

Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 147a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 
Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2025 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 147a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2025 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2025 durch die 
Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2025 darauf Anspruch hat und die 
Leistung nach dem jeweiligen Materiengesetz für das bzw. im Jahr 2026 
anzupassen ist. Zum Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

 1.  …  1.  … 
 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 

Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Teilpension gebührt hat. 

 2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2025 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2025 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2026 unterliegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
 Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 418. Die §§ 57 samt Überschrift, 57a erster Satz, 78 Abs. 6a, 123 Abs. 5, 
Abs. 6 erster Satz und Z 2 sowie Abs. 7 erster Satz, 337 Abs. 1a und 416 Abs. 2 Z 2 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 
in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
Zusatzbeitrag für Angehörige Zusatzbeitrag für Angehörige 

§ 20b. (1) und (2) … § 20b. (1) und (2) … 
(3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben (3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben 

 1. für Personen nach § 56 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 3 und 6b;  1. für Personen nach § 56 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 3 und 6a; 
 2.  und 3. …  2.  und 3. … 

(4) … (4) … 
Anspruchsberechtigung der Angehörigen Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) bis (5) … § 56. (1) bis (5) … 
(6) Als Angehörige gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, 

Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der 
Enkel oder der Geschwister des (der) Versicherten, die seit mindestens zehn 
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit 
unentgeltlich den Haushalt führt, wenn ein/eine im gemeinsamen Haushalt 
lebender/lebende arbeitsfähiger/arbeitsfähige Ehegatte/Ehegattin oder 
eingetragener Partner/eingetragene Partnerin nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehöriger 
aus diesem Grunde kann nur eine einzige Person sein. 

(6) Als Angehörige/r gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, 
Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der 
Enkel oder der Geschwister des/der Versicherten oder eine mit dem/der 
Versicherten nicht verwandte Person, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm/ihr in Hausgemeinschaft lebt und 

  a) sich der Erziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt 
lebender Kinder nach Abs. 3 erster Satz widmet, oder 

  b) seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
 wenn ein/e im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r 

Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene/r Partner/in nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, sich der Kindererziehung zu widmen 
(lit. a) oder den Haushalt zu führen (lit. b). Angehörige/r aus diesen Gründen (lit. a 
und b) kann nur eine einzige Person sein.. 
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(6a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht 

verwandte Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in 
Hausgemeinschaft lebt und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt 
führt, wenn eine/ein im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r 
Ehegattin/Ehegatte oder eingetragene Partnerin/Partner nicht vorhanden ist. Die 
Angehörigeneigenschaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r 
geltende Person nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r 
aus diesem Grund (Abs. 6 und 6a) kann nur eine einzige Person sein. 

(6a) Aufgehoben. 

(6b) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des 
Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der 
Landespflegegeldgesetze unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige 
gelten die/der Ehegattin/Ehegatte, eingetragene Partnerin/Partner und Personen, 
die mit der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad 
der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und 
Pflegekinder, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie Angehörige nach Abs. 6a. 

(6a) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des 
Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der 
Landespflegegeldgesetze unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige 
gelten die/der Ehegattin/Ehegatte, eingetragene Partnerin/Partner und Personen, 
die mit der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad 
der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und 
Pflegekinder, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie die übrigen Angehörigen nach 
Abs. 6. 

(7) bis (11) … (7) bis (11) … 
Sitzungen Sitzungen 

§ 144. (1) … § 144. (1) … 
(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 

akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. Für stimmberechtigte Sitzungsteilnehmer/innen ist die Videoteilnahme 
zulässig, sofern sie an Sitzungen der Verwaltungskörper 

(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 
akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. 

 1. der Versicherungsträger in den Räumlichkeiten des jeweiligen 
Versicherungsträgers, 

 

 2. des Dachverbandes in den Räumlichkeiten eines Versicherungsträgers  
über eine dort eingerichtete Schnittstelle erfolgt.  

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
 Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 296. (1) Die §§ 20b Abs. 3 Z 1, § 56 Abs. 6 und 6a sowie 144 Abs. 1a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit xxx in Kraft. 
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 (2) § 56 Abs. 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2009 tritt 

mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes 
Teilpension Teilpension 

§ 4a. (1) Die Alterspension kann als Teilpension beansprucht werden, wenn 
die versicherte Person 

§ 4a. (1) Die Alterspension kann als Teilpension beansprucht werden, wenn 
die versicherte Person 

 1. …  1. … 
 2. das Ausmaß der vereinbarten Normalarbeitszeit in der die 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründenden 
Beschäftigung nachweislich um zumindest 25%, jedoch höchstens 75% 
reduziert. Dabei ist die zu leistende Stundenanzahl auf ganze 
Arbeitsstunden aufzurunden und das im letzten Jahr vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2 ASVG) der Teilpension überwiegende, also über den 
längeren Zeitraum ausgeübte, Beschäftigungsausmaß maßgeblich. Liegt 
kein überwiegendes Beschäftigungsausmaß vor, so ist vom letzten 
Beschäftigungsausmaß vor dem Stichtag auszugehen. Lag im letzten Jahr 
vor diesem Stichtag keine Beschäftigung vor, so ist von der 
Normalarbeitszeit auszugehen. Wurde im letzten Jahr vor dem Stichtag 
Altersteilzeit nach § 27 AlVG 1977 in Anspruch genommen, so ist von der 
vereinbarten Normalarbeitszeit vor Antritt dieser Maßnahme auszugehen. 

 2. das Ausmaß der vereinbarten Normalarbeitszeit in der die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründenden 
Beschäftigung nachweislich um zumindest 25%, jedoch höchstens 75% 
reduziert. Dabei ist das in den letzten zwölf Kalendermonaten unmittelbar 
vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) der Teilpension überwiegende, 
also über den längeren Zeitraum ausgeübte, Beschäftigungsausmaß 
maßgeblich. Liegt kein überwiegendes Beschäftigungsausmaß vor, so ist 
vom letzten Beschäftigungsausmaß vor dem Stichtag auszugehen. Lag in 
den letzten zwölf Kalendermonaten unmittelbar vor diesem Stichtag keine 
Beschäftigung vor, so ist von der Normalarbeitszeit auszugehen. Wurde in 
den letzten zwölf Kalendermonaten unmittelbar vor dem Stichtag 
Altersteilzeit nach § 27 AlVG 1977 in Anspruch genommen, so ist von der 
vereinbarten Normalarbeitszeit vor Antritt dieser Maßnahme auszugehen. 

(2) … (2) … 
(3) Zur Ermittlung des Ausmaßes der Teilpension ist § 5 Abs. 1 mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass sich das Ausmaß der monatlichen Bruttoleistung bei 
einer Arbeitszeitreduktion 

(3) Zur Ermittlung des Ausmaßes der Teilpension ist § 5 Abs. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sich das Ausmaß der monatlichen Bruttoleistung bei 
einer Arbeitszeitreduktion 

 1. um mindestens 25% bis höchstens 40% aus 25%,  1. um mindestens 25% bis höchstens 40% aus 25%, 
 2. um mindestens 41% bis höchstens 60% aus 50%,  2. um mindestens 40,01% bis höchstens 60% aus 50%, 
 3. um mindestens 61% bis höchstens 75% aus 75%  3. um mindestens 60,01 bis höchstens 75% aus 75% 
der nach § 12 Abs. 3 Z 2 erster Satz aufgewerteten Gesamtgutschrift des dem 
Stichtag der Teilpension vorangehenden Kalenderjahres ergibt. Für eine 
Verminderung der Bruttoleistung bei Inanspruchnahme der Teilpension vor dem 

der nach § 12 Abs. 3 Z 2 erster Satz aufgewerteten Gesamtgutschrift des dem 
Stichtag der Teilpension vorangehenden Kalenderjahres ergibt. Für eine 
Verminderung der Bruttoleistung bei Inanspruchnahme der Teilpension vor dem 
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Monatsersten nach Erreichung des Regelpensionsalters kommt jener Prozentsatz 
nach § 5 Abs. 2 zur Anwendung, der für die vorzeitige Alterspension maßgeblich 
ist, aufgrund deren vorliegender Voraussetzungen die Teilpension beansprucht 
wurde. Wird eine Langzeitversichertenpension als Teilpension beansprucht, 
kommt der Prozentsatz nach § 25 Abs. 4 zur Anwendung. 

Monatsersten nach Erreichung des Regelpensionsalters kommt jener Prozentsatz 
nach § 5 Abs. 2 zur Anwendung, der für die vorzeitige Alterspension maßgeblich 
ist, aufgrund deren vorliegender Voraussetzungen die Teilpension beansprucht 
wurde. Wird eine Langzeitversichertenpension als Teilpension beansprucht, 
kommt der Prozentsatz nach § 25 Abs. 4 zur Anwendung. 

(4) Die Teilpension fällt vor Vollendung des Regelpensionsalters für jenen 
Zeitraum weg, in dem die leistungsbeziehende Person 

(4) Die Teilpension fällt vor Vollendung des Regelpensionsalters für jenen 
Zeitraum weg, in dem die leistungsbeziehende Person 

 1. …  1. … 
 2. eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, die eine Pflichtversicherung 

in der Pensionsversicherung begründet oder aus der sie ein 
Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils 
in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt, wobei § 9 Abs. 1 
zweiter Satz und dritter Satz anzuwenden ist. 

 2. eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, die eine Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung begründet oder aus der sie ein 
Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils 
in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt, wobei § 9 Abs. 1 
zweiter Satz anzuwenden ist. 

 Die unter Berücksichtigung der 10%igen Unterschreitung der Arbeitszeitreduktion 
nach Z 1 höchstens zu leistende Arbeitszeit ist auf ganze Arbeitsstunden 
aufzurunden. 

(5) … (5) … 
(6) Zur Teilpension gebührt kein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248 

ASVG), kein besonderer Höherversicherungsbetrag (§ 248c ASVG), kein 
Kinderzuschuss (§ 262 ASVG), keine Ausgleichszulage (§ 292 ASVG) und kein 
Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus (§ 299a ASVG). 

(6) Zur Teilpension gebührt kein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248 ASVG, 
§ 141 GSVG, § 133 BSVG), kein besonderer Höherversicherungsbetrag (§ 248c 
ASVG, § 143 GSVG, § 134 BSVG), kein Kinderzuschuss (§ 262 ASVG, § 144 
GSVG, § 135 BSVG), keine Ausgleichszulage (§ 292 ASVG, § 149 GSVG, § 140 
BSVG) und kein Ausgleichszulagenbonus/Pensionsbonus (§ 299a ASVG, § 156a 
GSVG, § 147a BSVG). 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 
(9) Nach Anfall einer Teilpension kann ein Anspruch auf eine vorzeitige 

Alterspension nach § 617 Abs. 13 ASVG (Langzeitversichertenpension), eine 
Schwerarbeitspension nach § 4 Abs. 3 oder eine Leistung aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit nicht mehr entstehen. 

(9) Nach Anfall einer Teilpension kann ein Anspruch auf eine vorzeitige 
Alterspension nach § 617 Abs. 13 ASVG, § 306 Abs. 10 GSVG und § 295 Abs. 11 
BSVG (Langzeitversichertenpension), eine Schwerarbeitspension nach § 4 Abs. 3 
oder eine Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
nicht mehr entstehen. 

(10) bis (11) … (10) bis (11) … 
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 Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 40. § 4a Abs. 1 Z 2, Abs. 3 Z 2 und 3, Abs. 4 Z 2 und letzter Satz, Abs. 6 sowie 
Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt mit 1. Jänner 
2026 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Selbständigen-Sozialversicherungsgesetzes 
Sitzungen Sitzungen 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 
(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 

akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. Für stimmberechtigte Sitzungsteilnehmer/innen ist die Videoteilnahme 
zulässig, sofern sie an Sitzungen der Verwaltungskörper 

(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskörper kann mittels einer 
akustischen und optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) 
erfolgen. 

 1. der Versicherungsträger in den Räumlichkeiten des jeweiligen 
Versicherungsträgers, 

 

 2. des Dachverbandes in den Räumlichkeiten eines Versicherungsträgers  
über eine dort eingerichtete Schnittstelle erfolgt.  

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 61. § 29 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
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